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§ 14 Oö. ADI
 Oö. ADI - Oö. Auskunftspflicht-, Datenschutz- und Informationsweiterverwendungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

(1) Ö4entliche Stellen haben Dokumente, die sich in ihrem Besitz be5nden, in allen vorhandenen Formaten oder

Sprachen und, soweit möglich und sinnvoll, auf elektronischem Wege in o4enen, maschinenlesbaren, zugänglichen,

au8ndbaren und weiterverwendbaren Formaten zusammen mit den zugehörigen Metadaten bereitzustellen. Sowohl

die Formate als auch die Metadaten haben so weit wie möglich formellen, offenen Standards zu entsprechen.

(2) Abs. 1 verp:ichtet die ö4entlichen Stellen nicht, Dokumente neu zu erstellen oder anzupassen oder Auszüge aus

Dokumenten bereitzustellen, wenn dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, der über eine

einfache Bearbeitung hinausgeht.

(3) Ö4entliche Stellen sind auf Grundlage dieses Abschnitts nicht verp:ichtet, die Erstellung und Speicherung von

Dokumenten bestimmter Art im Hinblick auf die Weiterverwendung solcher Dokumente fortzusetzen.

(4) Ö4entliche Stellen haben dynamische Daten unmittelbar nach der Erfassung mithilfe geeigneter

Anwendungsprogrammierschnittstellen (API) und gegebenenfalls als Massen-Download zur Weiterverwendung

zugänglich zu machen.

(5) Wenn die Bereitstellung von dynamischen Daten zur Weiterverwendung auf die im Abs. 4 beschriebene Weise

unmittelbar nach der Erfassung die 5nanzielle und technische Leistungsfähigkeit der ö4entlichen Stelle übersteigen

und somit zu einem unverhältnismäßigen Aufwand führen würde, hat die betre4ende ö4entliche Stelle jene

dynamischen Daten innerhalb einer Frist oder mit vorübergehenden technischen Beschränkungen zur

Weiterverwendung zugänglich zu machen, die die Nutzung ihres wirtschaftlichen und sozialen Potenzials nicht

übermäßig beeinträchtigen.

(Anm: LGBl. Nr. 67/20121)

In Kraft seit 17.07.2021 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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